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Hauptanspruch:  Patentansprüche  

1. 1 Dübel mit einer Innenbohrung zum 

Eindrehen einer Befestigungs schraube zur 

Befestigung von Gegenständen an Platten oder 

Hohlräume aufweisenden Bauteilen, dadurch 

gekennzeichnet, dass das vordere Teil (lb) des 

Dübels (1) im Durchmesser ab gesetzt und mit 

wenigstens zwei tangential zum Aussenumfang 

angesetzten, sich beim Durchstecken des 

Dübels durch das 

Bohrloch (6) am Aussenumfang anlegenden 

Flügeln (3) ver sehen ist, die nach dem 

Durchstecken auffedern und mit ihren 

Stirnseiten (4) an der Unterseite der Platten 

oder Bauteile (11) ein Gegenlager bilden, und 

dass das hintere im Bohrloch befind liche Teil 

(10) des Dübels (1) durch Eindrehen der 

Befestigungs schraube (7) im Bohrloch (6) 

verspannbar ist. 

 

2. Dübel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das hintere Teil (la) des Dübels (1) 

mit einem Längsschlitz (2) und mit um 900 zur Schlitzebene versetzten Sperrmitteln (5) 

versehen ist, deren Höhe vorzugsweise der halben Schlitz breite entsprechen. 

 

3. Dübel nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die 

Flügel (3) zum vorderen Ende des Dübels hin spitz zulaufend geformt sind.  

 

4. Dübel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Innenbohrung dQ) des Dübels (1) mit längslaufenden Innen rippen (9) versehen ist. 

 


